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1. Instanz

Aktenzeichen S 5 RJ 608/97
Datum 18.11.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 6 RJ 124/00
Datum 14.12.2000

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Regensburg vom
18. November 1999 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Der KlÃ¤ger begehrt von der Beklagten Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit,
hilfsweise wegen BerufsunfÃ¤higkeit.

Der am â�¦1947 geborene KlÃ¤ger, frÃ¼her italienischer, seit 1977 deutscher
StaatsangehÃ¶riger, ist in Italien und â�� hauptsÃ¤chlich â�� in der Bundesrepublik
Deutschland versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt gewesen. Er gibt an, keinen Beruf
erlernt und im Laufe seines Versicherungslebens die verschiedensten
BerufstÃ¤tigkeiten ausgeÃ¼bt zu haben.

Nach Auskunft seines letzten Arbeitgebers (Zeitraum 01.04.1980 bis 31.01.1995),
der Firma Fensterbau G â�¦ GmbH (Fa.G â�¦) ist der KlÃ¤ger als ungelernter Arbeiter
beschÃ¤ftigt und fÃ¼r HilfsarbeitertÃ¤tigkeiten eingesetzt worden, fÃ¼r die ein
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Arbeitnehmer ohne Vorkenntnisse eine einmonatige Anlernzeit benÃ¶tigt (zu 90
v.H.: Ausliefern von Fensterteilen mit einem LKW von 7,49 Tonnen zulÃ¤ssiges
Gesamtgewicht einschlieÃ�lich der damit verbundenen Lade- und Entladearbeiten;
daneben: verschiedene Hilfsarbeiten in der Fertigung). Er ist nach Lohngruppe II des
Lohnrahmentarifvertrags fÃ¼r die MÃ¶belindustrie, holzverarbeitende Industrie
einschlieÃ�lich Kunststoffverarbeitung, zuletzt in der ab 30.04.1991 geltenden
Fassung, entlohnt worden. Die Einstufung in diese Lohngruppe hat auf der hohen
kÃ¶rperlichen Belastung und auf der langjÃ¤hrigen BetriebszugehÃ¶rigkeit beruht.

Den Antrag des KlÃ¤gers auf Zahlung von Rente wegen Erwerbs- bzw.
BerufsunfÃ¤higkeit vom 26.04.1996 lehnte die Beklagte mit Bescheid vom
09.10.1996 und Widerspruchsbescheid vom 10.07.1997 ab. Der KlÃ¤ger sei nach
den im Verwaltungsverfahren zu seinem seinem beruflichen Werdegang getroffenen
Feststellungen nicht berufsunfÃ¤hig im Sinne des Â§ 43 Abs. 2 Sozialgesetzbuch
â�� Sechstes Buch (SGB VI) und damit erst recht nicht erwerbsunfÃ¤hig im Sinne
des Â§ 44 Abs. 2 SGB VI.

Mit der am 08.08.1997 beim Sozialgericht NÃ¼rnberg eingegangenen Klage, die
von diesem an das Sozialgericht (SG) Regensburg verwiesen wurde (Beschluss vom
28.08.1997), verfolgte der KlÃ¤ger unter Vorlage medizinischer Unterlagen sein auf
Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit gerichtetes Begehren weiter.

Das SG zog die Verwaltungsakten der Beklagten sowie die Schwerbehindertenakten
des Amtes fÃ¼r Versorgung und FamilienfÃ¶rderung (AVF) Regensburg bei, es
erholte einen Befundbericht nebst medizinischer Unterlagen von der
Gemeinschaftspraxis FachÃ¤rzte fÃ¼r Allgemeinmedizin, Umweltmedizin Dres. S
â�¦ und R â�¦ (vom 15.10.1997) und holte im Termin vom 18.03.1998 ein
medizinisches SachverstÃ¤ndigengutachten von dem Arzt fÃ¼r Chirurgie-
Unfallchirurgie-Pysikalische Therapie Prof.Dr.A â�¦ ein. Dieser kam zum Ergebnis,
daÃ� der KlÃ¤ger leichte bis gelegentlich mittelschwere Arbeiten ohne lÃ¤ngere
Zwangshaltungen vollschichtig verrichten kÃ¶nne.

Auf Antrag des KlÃ¤gers nach Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) erholte das SG
sodann ein Gutachten von dem Arzt fÃ¼r OrthopÃ¤die â�� Chirotherapie â��
Sportmedizin Physikalische Therapie Dr.H â�¦

In seinem Gutachten vom 22.02.1999 stellte er beim KlÃ¤ger folgende
GesundheitsstÃ¶rungen fest: 1. Chronisches LendenwirbelsÃ¤ulensyndrom bei
Spondylolisthesis L4/L5 (Wirbelgleiten nach ventral), Typ Meyerding II bis III. 2.
Lumbales Stenosesyndrom mit wechselnder rechtslateraler Wurzelreizung L4/L5. 3.
Rezidivierendes HalswirbelsÃ¤ulen- und BrustwirbelsÃ¤ulensyndrom bei
mittelgradigen degenerativen VerÃ¤nderungen. 4. BelastungsabhÃ¤ngige
schmerzhafte FunktionsstÃ¶rung des rechten HÃ¼ftgelenks bei epiphysÃ¤rer
Konfiguration. 5. Rezidivierendes Schulter-Arm-Syndrom beidseits. 6. Gonalgie
rechts bei Chondropathia patellae. 7. Varikosis beider Unterschenkel bei chronisch
venÃ¶ser Insuffizienz. 8. Statisches Ã�berlastungssyndrom bei Adipositas. 9.
Vegetative Dysfunktion mit Hyperhidrosis.
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Dr.H â�¦ folgerte hieraus, daÃ� der KlÃ¤ger keine Arbeiten des allgemeinen
Arbeitsmarktes mehr verrichten kÃ¶nne, da sonst mit einer Verschlimmerung des
WirbelsÃ¤ulenleidens zu rechnen wÃ¤re.

Nachdem der sozialmedizinische Dienst der Beklagten/Internist Sozialmedizin Dr.S
â�¦ unter dem 22.03.1999 sich zu diesem Gutachten ablehnend geÃ¤uÃ�ert hatte,
rÃ¼gte Prof.Dr.A â�¦ in seiner fachÃ¤rztlich-chirurgischen-unfallchirurgischen
Stellungnahme vom 27.05.1999 insbesondere, daÃ� die von Dr.H â�¦ behauptete
Gefahr einer Verschlimmerung des WirbelsÃ¤ulenleidens durch eine dem
Gesundheitszustand angepaÃ�te ErwerbstÃ¤tigkeit nach dem gegenwÃ¤rtigen
Stand der medizinischen Wissenschaft nicht bestehe. Nach den vorliegenden
Befunden, die von Dr.H â�¦ und ihm selbst erhoben worden seien, kÃ¶nne der
KlÃ¤ger leichte bis gelegentlich mittelschwere Arbeiten ohne lÃ¤ngere
Zwangshaltungen vollschichtig verrichten.

DemgegenÃ¼ber hielt Dr.H â�¦ in einer vom KlÃ¤ger vorgelegten
GegenÃ¤uÃ�erung vom 20.07.1999 an seiner Meinung fest.

Mit Urteil vom 18.11.1999 wies das SG die Klage ab; es schloÃ� sich der Auffassung
von Prof.Dr.A â�¦ an. Das Urteil wurde dem KlÃ¤ger am 31.01.2000 zugestellt.

Mit seiner am 29.02.2000 beim SG Regensburg eingegangenen Berufung machte
der KlÃ¤ger unter Vorlage eines Arztbriefes der Gemeinschaftspraxis FachÃ¤rzte
fÃ¼r OrthopÃ¤die Dres. K â�¦ und E â�¦ vom 14.02.2000 geltend, er kÃ¶nne
aufgrund seiner SchmerzzustÃ¤nde keine Arbeiten mehr verrichten; seit dem
Zeitpunkt des Rentenantrags habe sich sein Gesundheitszustand erheblich
verschlechtert.

Der Senat zog die Verwaltungsakten der Beklagten, die Klageakten des SG
Regensburg sowie den fÃ¼r den KlÃ¤ger geltenden Tarifvertrag bei und erholte
eine ergÃ¤nzende Auskunft von der Fa.G â�¦ (vom 04.07.2000).

BezÃ¼glich des Gesundheitszustands und des beruflichen LeistungsvermÃ¶gens
des KlÃ¤gers holte der Senat von dem Arzt fÃ¼r OrthopÃ¤die Dr.F â�¦ ein
medizinisches SachverstÃ¤ndigengutachten ein (vom 09.06.2000).

Dr.F â�¦ stellte beim KlÃ¤ger folgende GesundheitsstÃ¶rungen fest: 1.
Spondylolisthese L 4/L 5 des Stadiums II nach Meyer- ding, massive Osteochondrose
L 4/L 5 und Baastrup-Syndrom. 2. MÃ¤Ã�ige Coxarthrose beidseits. 3. Deutliche
Schultereckgelenksarthrose rechts mehr als links, Impingement-Syndrom beidseits,
leichte Omarthrose beidseits, Tendinitis calcarea der rechten Schulter. 4.
(Nebendiagnosen:) Kontrakt gehaltene SenkfÃ¼Ã�e mit Zehendeformierungen,
Warze an der linken FuÃ�sohle, nichtkomplizierte groÃ�kalibrige Varikose am
rechten Bein, ausgeprÃ¤gte Ã�bergewichtigkeit.

Dr.F â�¦ fÃ¼hrte zum beruflichen LeistungsvermÃ¶gen aus, der KlÃ¤ger kÃ¶nne
unter den Ã¼blichen Bedingungen eines ArbeitsverhÃ¤ltnisses leichte Arbeiten
noch vollschichtig verrichten, wobei die MÃ¶glichkeit zum Wechsel der
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Ausgangslage gegeben sein mÃ¼sse (kein pausenloses Sitzen oder Stehen, auch
kein deutlich Ã¼berwiegendes Stehen oder Gehen); Heben oder Tragen schwererer
Lasten sei ihm ebensowenig zumutbar wie Arbeiten in gebÃ¼ckter Stellung oder
Ã�ber-Kopf-Arbeiten in mehr als geringfÃ¼gigem Umfang; bei Arbeiten unter
KÃ¤lte-, NÃ¤sse- oder Zugluftexposition mÃ¼sse der KlÃ¤ger zum Schutz der
LendenwirbelsÃ¤ule entsprechende Bekleidung tragen. Er kÃ¶nne FuÃ�wege von
mehr als 500 Meter an einem StÃ¼ck in angemessener Geschwindigkeit
(hÃ¶chstens 15 Minuten fÃ¼r 500 Meter) zurÃ¼cklegen, um die Entfernungen
zwischen Wohnung, Ã¶ffentlichem Verkehrsmittel und Arbeitsplatz vor
Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende zu Ã¼berwinden. Als Kraftfahrer kÃ¶nne der
KlÃ¤ger wegen der Notwendigkeit stÃ¤ndigen Sitzens und wegen der
Vibrationsbelastung nicht mehr erwerbstÃ¤tig sein.

Der KlÃ¤ger beantragt,

die Beklagte unter Aufhebung des Urteils des Sozialgerichts Regensburg vom
18.11.1999 sowie des Bescheides vom 09.10. 1996 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 10.07. 1997 zu verurteilen, ihm ab 01.04.1996 Rente
wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit, hilfsweise wegen BerufsunfÃ¤higkeit, zu leisten.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung des KlÃ¤gers zurÃ¼ckzuweisen.

Wegen des Vorbringens der Beteiligten im einzelnen und zur ErgÃ¤nzung des
Tatbestands wird im Ã¼brigen auf den Inhalt der beigezogenen Akten und der Akte
des Bayer. Landessozialgerichts sowie auf den Inhalt der vorbereitenden
SchriftsÃ¤tze Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung ist unbegrÃ¼ndet. Das Urteil des SG Regensburg vom
18.11.1999 ist nicht zu beanstanden, weil der KlÃ¤ger gegen die Beklagte keinen
Anspruch auf Rente wegen Berufs- oder ErwerbsunfÃ¤higkeit hat.

Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit gemÃ¤Ã� Â§
43 Abs. 1 SGB VI, weil er bislang nicht im Sinne des zweiten Absatzes dieser
Vorschrift berufsunfÃ¤hig ist. Nach Â§ 43 Abs. 2 SGB VI sind nÃ¤mlich nur solche
Versicherte berufsunfÃ¤hig, deren ErwerbsfÃ¤higkeit aus gesundheitlichen
GrÃ¼nden auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen von gesunden Versicherten mit
Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken
ist (Satz 1). Der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen die ErwerbsfÃ¤higkeit von
Versicherten zu beurteilen ist, umfaÃ�t hierbei alle TÃ¤tigkeiten, die ihren KrÃ¤ften
und FÃ¤higkeiten entsprechen und ihnen unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und
des Umfangs ihrer Ausbildung sowie ihres bisherigen Berufs und der besonderen
Anforderungen ihrer bisherigen BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen (Satz
2). BerufsunfÃ¤hig ist nicht, wer eine zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben
kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (Satz 4).
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Die hier genannten Tatbestandsmerkmale der BerufsunfÃ¤higkeit liegen beim
KlÃ¤ger nicht vor.

Das nach Satz 1 dieser Vorschrift zunÃ¤chst festzustellende berufliche
LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers ist bereits eingeschrÃ¤nkt. Er kann aber unter
den Ã¼blichen Bedingungen eines ArbeitsverhÃ¤ltnisses leichte Arbeiten noch
vollschichtig verrichten, wobei die MÃ¶glichkeit zum Wechsel der Ausgangslage
gegeben sein muÃ� (kein pausenloses Sitzen oder Stehen, auch kein deutlich
Ã¼berwiegendes Stehen oder Gehen); Heben oder Tragen schwererer Lasten ist
ihm ebensowenig zumutbar wie Arbeiten in gebÃ¼ckter Stellung oder Ã�ber-Kopf-
Arbeiten in mehr als geringfÃ¼gigem Umfang; bei Arbeiten unter KÃ¤lte-, NÃ¤sse-
oder Zugluftexposition muÃ� der KlÃ¤ger zum Schutz der LendenwirbelsÃ¤ule
entsprechende Bekleidung tragen. BeschrÃ¤nkungen des Anmarschweges zur
ArbeitsstÃ¤tte liegen nicht vor, da der KlÃ¤ger die durchschnittlich erforderlichen
FuÃ�wege zurÃ¼cklegen kann (vgl. hierzu Urteil des Bundessozialgerichts â�� BSG
â�� vom 17.12.1991 â�� 13/5 RJ 73/90 = SozR 3-2200 Â§ 1247 RVO Nr. 10).

Dieses berufliche LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers ergibt sich vor allem aus dem
im Berufungsverfahren eingeholten Gutachten des Arztes fÃ¼r OrthopÃ¤die Dr.F
â�¦ Der Senat schlieÃ�t sich den Aussagen dieses schlÃ¼ssigen und
Ã¼berzeugenden Gutachtens an.

Beim KlÃ¤ger liegen folgende wesentliche GesundheitsstÃ¶rungen vor: 1.
Spondylolisthese L 4/L 5 des Stadiums II nach Meyer- ding, massive Osteochondrose
L 4/L 5 und Baastrup-Syndrom. 2. MÃ¤Ã�ige Coxarthrose beidseits. 3. Deutliche
Schultereckgelenksarthrose rechts mehr als links, Impingement-Syndrom beidseits,
leichte Omarthrose beidseits, Tendinitis calcarea der rechten Schulter.

EingeschrÃ¤nkt wird die kÃ¶rperliche Belastbarkeit des KlÃ¤gers zunÃ¤chst durch
den massiven Bandscheibenschaden zwischen dem 4. und 5. LendenwirbelkÃ¶rper
bei VorwÃ¤rtsverschiebung des 4. LendenwirbelkÃ¶rpers um die halbe
WirbelkÃ¶rperbreite, was genau dem Stadiumm II nach Meyerding entspricht. Der
KlÃ¤ger sollte wegen dieses Befundes keine schwereren Lasten heben oder tragen,
nicht in gebÃ¼ckter Stellung arbeiten, auch nicht pausenlos stehen oder
ununterbrochen sitzen. Ein Wechsel der KÃ¶rperposition ist zur Entlastung der
Lendenbandscheiben einerseits, der Wirbelbogengelenke und der genÃ¤herten
DornfortsÃ¤tze andererseits erforderlich. Mit einem Wechsel der KÃ¶rperposition
kÃ¶nnen darÃ¼ber hinaus Stauungserscheinungen am von stÃ¤rkeren Krampfadern
gezeichneten rechten Unterschenkel vermieden werden. Der KlÃ¤ger sollte wegen
mÃ¤Ã�iger degenerativer HÃ¼ftgelenksverÃ¤nderungen nicht deutlich
Ã¼berwiegend gehend oder stehend arbeiten, vor allem nicht im Hinblick auf die
weitere Prognose. Die degenerativen Schulter- und
SchultereckgelenksverÃ¤nderungen lassen Ã�ber-Kopf-Arbeiten nur noch in
geringem Umfang zu. FÃ¼r manuelle TÃ¤tigkeiten in TischhÃ¶he ist die
Belastbarkeit nicht reduziert, da schon der Beschwielungszustand der HÃ¤nde
erkennen lÃ¤Ã�t, daÃ� vom KlÃ¤ger grÃ¶bere manuelle TÃ¤tigkeiten verrichtet
werden. EinflÃ¼sse von KÃ¤lte, NÃ¤sse und Zugluft auf die LendenwirbelsÃ¤ule
mÃ¼ssen gegebenenfalls durch entsprechende Schutzbekleidung ferngehalten
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werden. Die zumutbaren Arbeiten kÃ¶nnen unter betriebsÃ¼blichen Bedingungen
vollschichtig verrichtet werden. Zeitliche EinschrÃ¤nkungen sind nicht
begrÃ¼ndbar, da der notwendige Wechsel der KÃ¶rperposition zur Entlastung der
WirbelsÃ¤ule und der Beinvenen noch gut ausgefÃ¼hrt werden kann. Zudem sind
HandflÃ¤chen- und FuÃ�sohlenbeschwielung ein deutlicher Hinweis darauf, daÃ�
sich der KlÃ¤ger kÃ¶rperlich noch gut belasten kann und auch tatsÃ¤chlich belastet.
DafÃ¼r spricht im Ã¼brigen auch die nach wie vor krÃ¤ftig entwickelte Rumpf- und
Stammesmuskulatur. Es bestehen keine wesentlichen BeschrÃ¤nkungen hinsichtlich
des Anmarschweges zur ArbeitsstÃ¤tte. Das vom KlÃ¤ger Dr.F â�¦ gegenÃ¼ber
behauptete auf 100 Meter eingeschrÃ¤nkte GehvermÃ¶gen ist befundmÃ¤Ã�ig
nicht nachzuvollziehen und vor allem auch mit der gut ausgeprÃ¤gten
FuÃ�sohlenbeschwielung nicht in Einklang zu bringen.

Aus den Feststellungen zum beruflichen LeistungsvermÃ¶gen (vgl. oben) folgt, daÃ�
die ErwerbsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers bezogen auf seinen maÃ�geblichen Beruf als
Kraftfahrer auf weniger als die HÃ¤lfte derjenigen vergleichbarer gesunder
Versicherter gesunken ist. Der KlÃ¤ger kann nÃ¤mlich diesen Beruf nicht mehr
ausÃ¼ben, weil seine WirbelsÃ¤ule, wie Dr.F â�¦ Ã¼berzeugend darlegt, beim
Fahren eines Kraftwagens schon durch das stÃ¤ndige Sitzen unzumutbar belastet
wird; hinzu kommen in weniger gut gefederten Fahrzeugen Vibrationsbelastungen.

Obwohl der KlÃ¤ger seinen maÃ�geblichen Beruf nicht mehr ausÃ¼ben kann, ist er
dennoch nicht berufsunfÃ¤hig. FÃ¼r die Annahme von BerufsunfÃ¤higkeit reicht es
nÃ¤mlich nicht aus, wenn Versicherte ihren bisherigen Beruf nicht mehr ausÃ¼ben
kÃ¶nnen; vielmehr sind â�� wie sich aus Â§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI ergibt â��
Versicherte nur dann berufsunfÃ¤hig, wenn ihnen auch die Verweisung auf andere
BerufstÃ¤tigkeiten aus gesundheitlichen GrÃ¼nden oder sozial nicht mehr
zumutbar ist (stÃ¤ndige Rechtsprechung des BSG, vgl. u.a. SozR 2200 1246 RVO
Nr.138).

Die soziale Zumutbarkeit einer VerweisungstÃ¤tigkeit beurteilt sich nach der
sozialen Wertigkeit des bisherigen Berufs. Um diese zu beurteilen, hat das BSG die
Berufe der Versicherten in Gruppen eingeteilt. Diese Berufsgruppen sind ausgehend
von der Bedeutung, die Dauer und Umfang der Ausbildung fÃ¼r die QualitÃ¤t eines
Berufes haben, gebildet worden. Dementsprechend werden die Gruppen durch den
Leitberuf des Vorarbeiters mit Vorgesetztenfunktion bzw. des besonders hoch
qualifizierten Facharbeiters, des Facharbeiters (anerkannter Ausbildungsberuf mit
einer Ausbildungszeit von mehr als 2 Jahren), des angelernten Arbeiters (sonstiger
Ausbildungsberuf mit einer Regelausbildungszeit von bis zu 2 Jahren) und des
ungelernten Arbeiters charakterisiert (vgl. BSG SozR 2200 Â§ 1246 RVO Nr. 138 und
140). Die Einordnung eines bestimmten Berufs in dieses Mehrstufenschema erfolgt
aber nicht ausschlieÃ�lich nach der Dauer der absolvierten fÃ¶rmlichen
Berufsausbildung. Ausschlaggebend hierfÃ¼r ist vielmehr allein die QualitÃ¤t der
verrichteten Arbeit, d.h. der aus einer Mehrzahl von Faktoren zu ermittelnde Wert
der Arbeit fÃ¼r den Betrieb. Es kommt auf das Gesamtbild an, wie es durch die in 
Â§ 43 Abs.2 Satz 2 SGB VI am Ende genannten Merkmale (Dauer und Umfang der
Ausbildung sowie des bisherigen Berufs, besondere Anforderungen der bisherigen
BerufstÃ¤tigkeit) umschrieben wird (vgl. z.B. BSG SozR 3-2200 Â§ 1246 RVO Nr.27
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und 33). GrundsÃ¤tzlich darf der Versicherte im Vergleich zu seinem bisherigen
Beruf auf die nÃ¤chstniedrigere Gruppe verwiesen werden (vgl. BSG SozR 2200 Â§
1246 RVO Nr.143 m.w.N.; SozR 3-2200 Â§ 1246 RVO Nr.5).

Unter Anwendung dieser GrundsÃ¤tze ist der KlÃ¤ger hÃ¶chstens der Gruppe mit
dem Leitberuf des angelernten Arbeiters, und zwar des unteren Bereichs
(Ausbildungs- oder Anlernzeit von 3 Monaten bis zu einem Jahr, vgl. BSG-Urteil vom
29.03.1994 â�� 13 RJ 35/93 = SozR 3-2200 Â§ 1246 RVO Nr. 45), zuzuordnen. Dies
ergibt sich aus folgenden Ã�berlegungen:

Nach den von der Fa.G â�¦ erteilten AuskÃ¼nften ist der KlÃ¤ger als ungelernter
Arbeiter beschÃ¤ftigt und fÃ¼r HilfsarbeitertÃ¤tigkeiten eingesetzt worden, fÃ¼r
die ein Arbeitnehmer ohne Vorkenntnisse eine einmonatige (somit eine knapp
fÃ¼nfwÃ¶chige) Anlernzeit benÃ¶tigt (zu 90 v.H.: Ausliefern von Fensterteilen mit
einem LKW von 7,49 Tonnen zulÃ¤ssiges Gesamtgewicht einschlieÃ�lich der damit
verbundenen Lade- und Entladearbeiten; daneben: verschiedene Hilfsarbeiten in
der Fertigung). Diese Beschreibung entspricht einer TÃ¤tigkeit nach Lohngruppe IV
des Lohnrahmentarifvertrags fÃ¼r die MÃ¶belindustrie, holzverarbeitende Industrie
einschlieÃ�lich Kunststoffverarbeitung in der ab 30.04.1991 geltenden Fassung
("Hierunter fallen an Maschinen oder mit anderen Arbeiten beschÃ¤ftigte
Arbeitnehmer/innen, deren TÃ¤tigkeit bezÃ¼glich des KÃ¶nnens und des
Verantwortungsbereichs bzw. Beherrschung der Maschinen oder der sonstigen
Arbeiten eine Anlernzeit von mindestens 2 Wochen bis hÃ¶chstens 6 Wochen
erforderlich macht"). DaÃ� der KlÃ¤ger tatsÃ¤chlich nach Lohngruppe II entlohnt
worden ist, in der sich die angelernten Arbeiter des oberen Bereichs finden, ist
unerheblich, da es auf die QualitÃ¤t der verrichteten Arbeit, nicht auf die Einstufung
durch den Arbeitgeber ankommt, wenn hierfÃ¼r â�� wie vorliegend vom
Arbeitgeber bestÃ¤tigt â�� qualitÃ¤tsfremde Merkmale, nÃ¤mlich die hohen
kÃ¶rperlichen Belastungen und die langjÃ¤hrige BetriebszugehÃ¶rigkeit,
ausschlaggebend gewesen sind (vgl. KassKomm-Niesel Â§ 43 SGB VI Rdnr. 58 ff.).

Als angelerntem Arbeiter des unteren Bereichs ist dem KlÃ¤ger die Verweisung auf
praktisch alle â�� auch ungelernten â�� BerufstÃ¤tigkeiten sozial zumutbar, denen
er kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gewachsen ist. Der Benennung eines konkreten
Verweisungsberufs bedarf es grundsÃ¤tzlich nicht. Auch liegt beim KlÃ¤ger weder
eine Summierung ungewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen noch eine schwere
spezifische Leistungsbehinderung vor, die ausnahmsweise die Benennung einer
konkreten VerweisungstÃ¤tigkeit auch bei einem Versicherten erforderlich machen
wÃ¼rde, der der Gruppe mit dem Leitberuf des angelernten Arbeiters des unteren
Bereichs zuzuordnen ist; dennoch sei eine BerufstÃ¤tigkeit als einfacher PfÃ¶rtner
genannt, die in idealer Weise den gesundheitlichen VerhÃ¤ltnissen des KlÃ¤gers
gerecht wird. Ob dem KlÃ¤ger ein Arbeitsplatz auf dem Gesamtgebiet der
Bundesrepublik Deutschland tatsÃ¤chlich vermittelt werden kÃ¶nnte, ist rechtlich
unerheblich, da bei vollschichtig einsatzfÃ¤higen Versicherten der Arbeitsmarkt als
offen anzusehen ist und das Risiko der Arbeitsvermittlung von der gesetzlichen
Arbeitslosenversicherung und nicht von der gesetzlichen Rentenversicherung zu
tragen ist; dementsprechend bestimmt Â§ 43 Abs. 2 Satz 4 SGB VI, daÃ� nicht
berufsunfÃ¤hig ist, wer eine zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann,

                               7 / 8

https://dejure.org/gesetze/RVO/1246.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/1246.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/1246.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=13%20RJ%2035/93
https://dejure.org/gesetze/RVO/1246.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html


 

und daÃ� hierbei die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen ist (vgl.
zum Vorstehenden zusammenfassend den Beschluss des GroÃ�en Senats des BSG
vom 19.12.1996 GS 2/95 = SozR 3-2600 Â§ 44 SGB VI Nr. 8).

Der KlÃ¤ger, der keinen Anspruch auf Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit hat, weil er
in einem anderen als dem bisherigen Beruf noch vollschichtig arbeiten kann, hat
erst recht keinen Anspruch auf Rente wegen ErwerbsunfÃ¤higkeit gemÃ¤Ã� Â§ 44
Abs. 1 SGB VI, weil er die noch strengeren Voraussetzungen des Begriffs der
ErwerbsunfÃ¤higkeit im Sinne des zweiten Absatzes dieser Vorschrift nicht erfÃ¼llt.
Nach Â§ 44 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 SGB VI sind solche Versicherte nicht
erwerbsunfÃ¤hig, die wie der KlÃ¤ger eine TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben
kÃ¶nnen; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen.

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des SG Regensburg vom 18.11.1999
war somit zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 SGG zuzulassen, liegen nicht vor.

Erstellt am: 04.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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